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E-Learning ohne Bilder?
Posted on 20. Mai 2008 by Klaus F. Röhl

Zum E-Learning in unserem Buch »Recht anschaulich« S. 96 f. Ich kenne die
aktuellen Angebote nur sehr unvollständig. Manche sind nur aus den Intranetzen
der Universitäten zugänglich. Bei anderen muss man sich bei der Anmeldung als
Student ausweisen, was mir nicht so leicht fällt. Wieder andere kosten Geld.
Immerhin gibt es auch einige frei zugängliche Angebote und allerhand Demo-
Versionen, aus denen man einen gewissen Eindruck gewinnen kann. Der erste
Eindruck aber ist ziemlich klar: Von Visualisierung keine Spur. Das ist
bemerkenswert, denn das Medium bietet sich für die Verwendung von Bildern aller
Art geradezu an.

Ich fange hier jetzt einfach einmal an, juristische E-Learning-Angebote aufzulisten.
Nach und nach kann ich die Liste vielleicht komplettieren und kommentieren. Dazu
hoffe ich auf die Hilfe unser Leserinnen und Leser. Bei der Beschreibung soll das
folgende Raster helfen, das natürlich selbst verbesserungsfähig ist. Es geht
grundsätzlich nicht um ein Qualitätsurteil, sondern um eine äußerliche
Beschreibung.

Es ist kein Zufall, dass ich mit einem Kurs von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf beginne,
denn Hilgendorf zählt mit dem DTV-Atlas Recht zu den Pionieren der
Rechtsvisualisierung.
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Zugänglichkeit: Gastlogin möglich

Kosten: Gastlogin ohne Kosten

Weitere Medien: Keine

Designeindruck: Weißes Textfeld auf blauem Hintergrund. Schlicht

Bilder: Keine

Navigation: Klar und einfach. Allerdings kann man nicht direkt zwischen den
einzelnen Lerneinheiten hin- und herblättern.

Zeitbedarf: Ich habe den Kurs (mit Vergnügen) in einer halben Stunde
durchgeblättert. Studenten sollten wohl eher mit drei Minuten pro Lerneinheit
rechnen.

Beschreibung: Der Kurs ist aufgeteilt in zehn Paragrafen, diese wiederum in sechs
bis 34 (Durchschnitt 17) Lerneinheiten. Jede Lerneinheit besteht aus einem Text von
zwei bis neun Zeilen. Die Lerneinheiten innerhalb eines Paragrafen können nur
nacheinander gelesen werden. Von den 19 Lerneinheiten von § 1 sind drei kleine
Grafiken, von den 27 Lerneinheiten von § 2 sind zwei Statistiken. Es gibt außerdem
am Ende von § 2 eine Seite mit drei Links, am Ende von § 6 eine Seite zwei
Literaturhinweisen und zwei Links.

Was freut, was nervt: Mich nervt am Ende jedes Paragrafen der Hinweis:
»Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Ende dieser Lektion erreicht.« Man kann ja
auch verstehen: Sei froh, dass die Sache vorbei ist. Stanley Fish lässt grüßen. Das
hat der Kurs nicht verdient.

Ähnliche Themen

http://recht-anschaulich.lookingintomedia.com/wp-content/uploads/2008/05/korruptionskurs-klein.bmp

